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NATURA 2000 Bayern 

Gebietsbezogene Konkretisierung  
der Erhaltungsziele   

 
 
 
Gebietstyp: B      Stand: 19.02.2016 
 
Gebietsnummer: DE6029371 
 
Gebietsname: Buchenwälder und Wiesentäler des Nordsteigerwaldes 
 
Größe: 15893 ha  
 
Zuständige höhere Naturschutzbehörde: Regierung von Unterfranken 
 
 
 
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: LRT-Name: 

3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis 
und des Callitricho-Batrachion 

6210* Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) 
(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) 

6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7230 Kalkreiche Niedermoore 

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) 

9180* Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior  (Alno-Padion, Alnion in-
canae, Salicion albae)  

* = prioritär 
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Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

1096 Lampetra planeri Bachneunauge 

1323 Myotis bechsteini Bechsteinfledermaus 

5339 Rhodeus amarus Bitterling 

1061 Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

1193 Bombina variegata Gelbbauchunke, Bergunke 

1163 Cottus gobio Groppe 

1324 Myotis myotis Großes Mausohr 

1381 Dicranum viride Grünes Besenmoos 

1059 Maculinea teleius Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

1083 Lucanus cervus Hirschkäfer 

1166 Triturus cristatus Kammmolch 

1308 Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 

1145 Misgurnus fossilis Schlammpeitzger 

1093* Austropotamobius torrentium Steinkrebs 
* = prioritär 

 
 
 
 
Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele: 
 
Erhalt ggf. Wiederherstellung von großflächigen, zusammenhängenden Buchen- und Eichen-
Hainbuchenwäldern auf Keuper mit naturnahen Wiesentälern und repräsentativen Habitaten von 
Bachneunauge und Ameisenbläulingen, als Waldregion mit herausragender Bedeutung für den Erhalt 
laubwaldtypischer Habitate und Arten. 

1. Erhalt der Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitan-
tis und des Callitricho-Batrachion. Erhalt ggf. Wiederherstellung von charakteristischem Ge-
wässerchemismus, -trophie und -temperatur. Erhalt ggf. Wiederherstellung der natürlichen Fließ-
gewässerdynamik mit ausreichend ungestörtem Überflutungsregime und natürlich ablaufenden 
Ufergestaltungsprozessen. Erhalt ggf. Wiederherstellung störungsarmer, unverbauter, für Ge-
wässerorganismen durchgängiger, strukturreicher Gewässer ohne Ufer- und Sohlbefestigung, 
Stauwerke, Wasserausleitungen sowie ungestörter Anbindung von Seitengewässern als wichtige 
Refugial- und Teillebensräume. Erhalt ggf. Wiederherstellung des funktionalen Zusammenhangs 
der Fließgewässer mit den auetypischen Kontaktlebensräumen wie fluss- bzw. bachbegleitenden 
Gehölzbeständen, Röhrichten, Seggenrieden, Niedermooren, Hochstaudenfluren und Nasswie-
sen. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines naturnahen Spektrums der Gewässerorganismen. Erhalt 
ggf. Wiederherstellung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands. 

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Naturnahen Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungs-
stadien (Festuco-Brometalia), insbesondere der Bestände mit bemerkenswerten Orchideen, 
auch in ihren nutzungs- und pflegegeprägten Ausbildungsformen. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
des Offenlandcharakters in weitgehend gehölzfreier Ausprägung, der Nährstoffarmut der Standor-
te sowie der spezifischen Habitatelemente. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines Mosaiks aus Ma-
gerrasen, Magerwiesen und -weiden, Säumen, eingestreuten Rohbodenstellen, Steinen, kleinflä-
chigen Steinhaufen, Trockenmauern, schwachwüchsigen Sträuchern, Einzelgehölzen, Gehölz-
gruppen und Hecken sowie der charakteristischen Wald-Offenland-Übergänge. Erhalt ggf. Wie-
derherstellung bedeutender Orchideen-Populationen. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines ab-
wechslungsreichen Gelände- und Mikroreliefs mit wechselnden Boden- und Standortverhältnis-
sen. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zu-
stands. 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und montanen 
bis alpinen Stufe in weitgehend gehölzfreier sowie weitgehend neophytenfreier Ausprägung. Er-
halt ggf. Wiederherstellung einer intakten Gewässerdynamik und -struktur sowie des charakteris-
tischen Nährstoffhaushalts. Erhalt ggf. Wiederherstellung der funktionalen Einbindung in die aue-
typischen Kontaktlebensräume wie bachbegleitende Gehölzbestände, Röhrichte, Seggenriede, 
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Niedermoore, Nasswiesen und artenreiches Grünland. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines von 
Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands. 

4. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Mageren Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) in ihren nutzungs- und pflegegeprägten Ausbildungsformen. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung des standörtlich bedingten weiten Spektrums an nährstoffarmen bis mäßig 
nährstoffreichen Bodenverhältnissen. Erhalt ggf. Wiederherstellung des charakteristischen Was-
serhaushalts in frischen bis feuchten Beständen. Erhalt ggf. Wiederherstellung der funktionalen 
Einbindung in Komplexlebensräume bzw. ihres ungestörten Kontakts mit Nachbarbiotopen wie 
Magerrasen, Magerwiesen und -weiden, Streuobstbeständen, Säumen und Feuchtwiesen. Erhalt 
ggf. Wiederherstellung der essenziellen Kleinstrukturen wie Fels- und Steindurchragungen, Roh-
bodenstellen sowie Lesesteinhaufen und -riegeln. 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der offenen, weitgehend gehölzfreien Kalkreichen Niedermoore in 
ihren nutzungs- und pflegegeprägten Ausbildungsformen. Erhalt ggf. Wiederherstellung des cha-
rakteristischen Wasser- und Nährstoffhaushalts, des charakteristischen Bodenchemismus sowie 
einer ungestörten Bodenstruktur. Erhalt ggf. Wiederherstellung des strukturreichen Gelände- und 
Mikroreliefs mit wechselnden Boden- und Standortverhältnissen, Schlenken, flach überstauten 
Mulden sowie Quell- und Sickerwasseraustritten und Quellrinnsalen. Erhalt ggf. Wiederherstel-
lung der funktionalen Einbindung in Komplexlebensräume wie insbesondere Niedermoorkomple-
xe bzw. des ungestörten Kontakts mit Nachbarbiotopen wie Gewässern, Röhrichten, Seggenrie-
den, Quellfuren, Nass- und Auwiesen, Magerrasen, Hochstaudenfluren sowie Auenwäldern. Er-
halt ggf. Wiederherstellung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands. 

6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Hainsimsen-Buchenwälder (Luzulo-Fagetum) und Wald-
meister-Buchenwälder (Asperulo-Fagetum), insbesondere großflächiger, ausreichend unzer-
schnittener, störungsarmer, strukturreicher und vielschichtiger Bestände mit naturnaher Be-
stands- und Altersstruktur, lebensraumtypischer Baumarten-Zusammensetzung und der charak-
teristischen Vegetation und Tierwelt. Erhalt ggf. Wiederherstellung von charakteristischen Struk-
turen als Teillebensräume von Biotopkomplexbewohnern. Erhalt einer ausreichenden Anzahl an 
Höhlen- und Biotopbäumen sowie eines ausreichend hohen Alt- und Totholzanteils und der hie-
ran gebundenen charakteristischen Arten. 

7. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder (Galio-Carpinetum), 
insbesondere großflächiger, ausreichend unzerschnittener, störungsarmer, strukturreicher und 
vielschichtiger Bestände. Erhalt ggf. Wiederherstellung der naturnahen Bestands- und Alters-
struktur, der lebensraumtypischen Baumarten-Zusammensetzung und der charakteristischen Ve-
getation und Tierwelt. Erhalt ggf. Wiederherstellung des natürlichen oder durch traditionelle, regi-
onaltypische Nutzungsformen entstandenen Struktur- und Artenreichtums. Erhalt ggf. Wiederher-
stellung von charakteristischen Strukturen als Teillebensräume von Biotopkomplexbewohnern. 
Erhalt einer ausreichenden Anzahl an Höhlen- und Biotopbäumen sowie eines ausreichend ho-
hen Alt- und Totholzanteils und der hieran gebundenen charakteristischen Arten. 

8. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion), insbeson-
dere unzerschnittener, störungsarmer, strukturreicher und vielschichtiger Bestände mit naturna-
her Bestands- und Altersstruktur, lebensraumtypischer Baumarten-Zusammensetzung und der 
charakteristischen Vegetation und Tierwelt. Erhalt ggf. Wiederherstellung von charakteristischen 
Strukturen als Teillebensräume von Biotopkomplexbewohnern. Erhalt einer ausreichenden An-
zahl an Höhlen- und Biotopbäumen sowie eines ausreichend hohen Alt- und Totholzanteils und 
der hieran gebundenen charakteristischen Arten. Erhalt der dynamischen Prozesse wie Hangrut-
schungen sowie Überrollungen mit Felsbrocken und -schutt. Erhalt ggf. Wiederherstellung des 
funktionalen Zusammenhangs mit Felskomplexen, Geröllhalden und natürlichen Schuttfluren. Er-
halt ggf. Wiederherstellung des charakteristischen Wasserhaushalts und Bestandsklimas. 

9. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) in ihrer gebietsspezifischen Ausprägung und 
Verteilung. Erhalt ggf. Wiederherstellung unzerschnittener, störungsarmer, strukturreicher und 
vielschichtiger Bestände mit naturnaher Bestands- und Altersstruktur, lebensraumtypischer 
Baumarten-Zusammensetzung und der charakteristischen Vegetation und Tierwelt. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung einer ausreichenden Anzahl an Höhlen- und Biotopbäumen sowie eines aus-
reichend hohen Alt- und Totholzanteils und der hieran gebundenen charakteristischen Arten. Er-
halt ggf. Wiederherstellung eines naturnahen Gewässerregimes. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
des ungestörten Kontakts mit Nachbarbiotopen wie Röhrichten, Seggenrieden, Wiesen und 
Hochstaudenfluren. Erhalt ggf. Wiederherstellung von Sonderstandorten wie Flutrinnen, Altge-
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wässern und Mulden. 

10. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Mopsfledermaus. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
ausreichend unzerschnittener, störungsarmer, strukturreicher, alt- und totholzreicher Wälder mit 
einem ausreichend hohen Angebot an Baumhöhlen und natürlichen Spaltenquartieren (z. B. ab-
stehende Rinde) als primärer Sommerlebensraum und Jagdhabitat. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
einer ausreichenden Anzahl anbrüchiger Bäume sowie von Bäumen mit Specht- bzw. natürlichen 
Baumhöhlen und Gebäudequartieren. Erhalt ggf. Wiederherstellung der weitgehenden Störungs-
freiheit von Kolonien zur Zeit der Jungenaufzucht. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Schwarm- 
und Winterquartiere (Höhlen, Stollen, Keller, Gewölbe u. a.) mit ihrem charakteristischen Mikro-
klima und einem ausreichenden Hangplatzangebot und Spaltenreichtum sowie Ungestörtheit  in 
der Zeit vom 1. August bis 30. April. Erhalt ggf. Wiederherstellung von Wasser- und Feuchtle-
bensräumen sowie blütenreichen Strukturen im Wald. Erhalt ggf. Wiederherstellung ausreichend 
unzerschnittener Flugkorridore zwischen Teilhabitaten. 

11. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Bechsteinfledermaus. Erhalt ggf. Wiederher-
stellung ausreichend unzerschnittener, störungsarmer, strukturreicher, alt- und totholzreicher 
Wälder (insbesondere Laubwälder) mit einem ausreichend hohen Angebot an Baumhöhlen und 
natürlichen Spaltenquartieren (z. B. abstehende Rinde) als primärer Sommerlebensraum und 
Jagdhabitat. Erhalt ggf. Wiederherstellung einer ausreichenden Anzahl anbrüchiger Bäume sowie 
von Bäumen mit Specht- bzw. natürlichen Baumhöhlen. Erhalt ggf. Wiederherstellung der weitge-
henden Störungsfreiheit von Kolonien zur Zeit der Jungenaufzucht. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
der Schwarm- und Winterquartiere (Höhlen, Stollen, Keller, Gewölbe u. a.) mit ihrem charakteris-
tischen Mikroklima und einem ausreichenden Hangplatzangebot und Spaltenreichtum sowie Un-
gestörtheit  in der Zeit vom 1. August bis 30. April. Erhalt ggf. Wiederherstellung von Wasser- und 
Feuchtlebensräumen sowie blütenreichen Strukturen im Wald. Erhalt ggf. Wiederherstellung aus-
reichend unzerschnittener Flugkorridore zwischen Teilhabitaten. 

12. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Großen Mausohrs. Erhalt ggf. Wiederherstel-
lung von naturnahen, ausreichend unzerschnittenen Laubwäldern und Laubmischwäldern mit 
ausreichend hohem Laubholzanteil, höhlenreichen Altbaumbeständen und geringer Bodenbede-
ckung als Jagdgebiete und Quartiere . Erhalt ggf. Wiederherstellung ungestörter, unbelasteter, 
biozidfreier Sommerquartiere in Gebäuden, insbesondere intakter Ein- und Ausflugöffnungen, der 
Hangplätze und des charakteristischen Mikroklimas. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Störungs-
freiheit der Sommerquartiere zur Zeit der Jungenaufzucht (15. April bis 30. September). Erhalt 
ggf. Wiederherstellung der Schwarm- und Winterquartiere (Höhlen, Stollen, Keller, Gewölbe u. a.) 
mit ihrem charakteristischen Mikroklima und einem ausreichenden Hangplatzangebot und Spal-
tenreichtum sowie Ungestörtheit  in der Zeit vom 1. August bis 30. April. Erhalt ggf. Wiederher-
stellung ausreichend unzerschnittener Flugkorridore zwischen Teilhabitaten. 

13. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Kammmolchs. Erhalt ggf. Wiederherstellung ih-
rer weitgehend unzerschnittenen Habitatkomplexe aus Laichgewässern und ausreichend großen 
Landlebensräumen. Erhalt ggf. Wiederherstellung für die Fortpflanzung geeigneter Laichplätze 
bzw. von Gewässern mit angepasstem Fischbestand und geeignetem Nährstoffhaushalt. Erhalt 
ggf. Wiederherstellung des Strukturreichtums, insbesondere der Unterwasser- und Ufervegetation 
der Gewässer sowie im zugehörigen Landlebensraum. Erhalt ggf. Wiederherstellung einer hohen 
Gewässerdichte innerhalb und im Umfeld von Kammmolch-Habitaten. 

14. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Gelbbauchunke. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
ihrer weitgehend unzerschnittenen Habitatkomplexe aus Laichgewässern und ausreichend gro-
ßen Landlebensräumen. Erhalt ggf. Wiederherstellung vernetzter, für die Fortpflanzung geeigne-
ter Kleingewässersysteme. Erhalt ggf. Wiederherstellung einer Dynamik, die zur Neubildung von 
Laichgewässern führt (z. B. Hangrutschungen, Entwurzelung von Bäumen, Auendynamik). Erhalt 
ggf. Wiederherstellung von Sekundärhabitaten wie Kleingewässern in Steinbrüchen. 

15. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Bachneunauges. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
unverbauter und durchgängiger Gewässer mit natürlicher Struktur und Dynamik sowie strukturrei-
chen Habitaten mit unverschlammtem Sohlsubstrat und differenziertem, abwechslungsreichem 
Strömungsverhältnissen. Erhalt ggf. Wiederherstellung von Gewässern ausreichend hoher Ge-
wässerqualität ohne bzw. mit geringen Sediment- und Nährstoffeinträgen aus dem Umland.  

16. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Bitterlings. Erhalt ggf. Wiederherstellung von 
Fließ- und Stillgewässern bzw. Gewässern mit reproduzierenden Großmuschelbeständen und mit 
für Großmuscheln günstigen Lebensbedingungen. Erhalt ggf. Wiederherstellung von wasser-
pflanzenreichen Gewässeraltarmen mit Anbindung an das Hauptgewässer. Erhalt ggf. Wieder-



Seite 5 von 5 

herstellung von Gewässern ausreichend hoher Gewässerqualität. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
von Teichen, Altgewässern und Seen, deren Nutzung sich nicht ungünstig auf den Bestandser-
halt des Bitterlings und der Großmuscheln auswirkt.  

17. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Schlammpeitzgers. Erhalt ggf. Wiederherstel-
lung der weichgründigen (schlammigen) sommerwarmen (Still-)Gewässer, wie Gräben und Alt-
gewässer mit schonender Gewässerunterhaltund einschließlich des naturnahen Fischartenspekt-
rums. 

18. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Groppe. Erhalt ggf. Wiederherstellung unver-
bauter und durchgängiger Gewässer mit natürlicher Dynamik sowie eines reich strukturierten 
Gewässerbetts und unverschlammten Sohlsubstrats mit ausreichenden Versteck-, Laich- und 
Brutmöglichkeiten. Erhalt ggf. Wiederherstellung von Gewässern ausreichend hoher Gewässer-
qualität. 

19. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Hirschkäfers. Erhalt von ausreichend großen 
und vernetzten Eichenbeständen sowie mit ausreichend hohem Anteil an Eichentotholz und Ei-
chenstümpfen sowie anbrüchiger Laubbäume. Erhalt eines Netzwerks aus stehenden alten, saf-
tenden einheimischen Eichen als Nahrungsquellen für die Imagines und Treffpunkte der Ge-
schlechter. Erhalt alter Einzelbäume in Parkanlagen, an Waldrändern und in Obstwiesen. Erhalt 
ggf. Wiederherstellung geeigneter Brutsubstrate in Gehölzbeständen und auch von anthropoge-
nen Ersatzhabitaten (Meiler). Erhalt ggf. Wiederherstellung der Larvalhabitate. 

20. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Populationen des Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings und 
des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings einschließlich der Bestände seiner Raupenfut-
terpflanze Großer Wiesenknopf und der Wirtsameisenvorkommen. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
der nutzungs- und pflegegeprägten Ausbildungen von Feuchtbiotopen, Wiesen, Hochstaudenflu-
ren und Saumstrukturen in einer an den Entwicklungsrhythmus der Art angepassten Weise. Er-
halt ggf. Wiederherstellung von nicht oder nur periodisch genutzten Saumstrukturen, Randflächen 
und Vernetzungsstrukturen wie Bachläufe, Waldsäume und Gräben. Erhalt ggf. Wiederherstel-
lung des Habitatverbunds innerhalb von Metapopulationen. 

21. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Steinkrebses. Erhalt ggf. Wiederherstellung der 
natürlichen Gewässerstruktur (Vermeidung/Aufhebung von Begradigungen und Uferverbau) und 
einer guten Wasserqualität in den Oberlaufbächen. Ausrichtung einer ggf. erforderliche Gewäs-
serunterhaltung auf den Erhalt des Steinkrebses und seiner Lebensraumansprüche in besiedel-
ten Gewässern. 

22. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Grünen Besenmooses. Erhalt ggf. Wiederher-
stellung eines ausreichend hohen Laubholz- und Altholzanteils, des luftfeuchten Waldinnenklimas 
sowie von lichten Waldbereichen. Erhalt ggf. Wiederherstellung ausreichend vieler mittelalter und 
alter Laubbäume. Erhalt ggf. Wiederherstellung geeigneter Lebensraumbedingungen auf vom 
Grünen Besenmoos besiedelten Felsen mit nur dünnen Humusdecken. 

 
 
 


